
  
 

 
Beschlussauszug zu BV/01/25-409 

aus der 
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 

Umwelt der Gemeinde Dorf Mecklenburg  
vom 16.09.2025 

 
Top 5.2 Beratung und Beschlussfassung zur Reparatur von Straßenschäden zwi-

schen der B 106 und Moidentin. 
 
Herr Spangenberg erläutert den Sachverhalt. Herr Geist informiert aus dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss: 
 
• Hinweisschilder zu Straßenschäden sollten sofort aufgestellt werden 
• Planung der Sanierung der gesamten Straße mit Fördermitteln 
• Flickschusterei soll verhindert werden 
• zusammen mit dem Straßenbauamt soll eine Deckensanierung erfolgen 
 
Herr Raebricht merkt an, dass die Umsetzung der Sanierung der gesamten Straße 2 bis 3 Jahre 
dauern wird. Auf Grund der Tiefe der Löcher in der Straße sind Hinweisschilder keine Lösung. 
Die Schilder schützen nicht vor Haftung. Die Löcher sind derzeit 10 cm und tiefer. 
 
Herr Spangenberg gibt Informationen aus der Teilnahme an einer Bauberatung im August. In 
der Ausschreibung waren Gelder für die Sanierung und für die „Flickschusterei“ für die Umlei-
tungsstrecke über Moidentin eingeplant. Des Weiteren wurde zugesagt, dass die „Flickschuste-
rei“ zeitnah erfolgt. 
 
Herr Geist schlägt vor, den Beschluss dahingehend zu ändern, dass die größeren Schäden kurz-
fristig, nach erfolgter Begehung, ausgebessert werden. Im zweiten Schritt soll mit dem Straßen-
bauamt geklärt werden, ob und wann die Straße insgesamt saniert (Deckensanierung) wird.  
 
Herr Raebricht äußert sein Unverständnis darüber, dass die im Haushalt eingeplanten Mittel i. 
H. v. 23.000 € für diese Maßnahme nicht genutzt werden. Herr Geist erläutert die Gründe.  
 
Es erfolgt die Abstimmung über den Vorschlag. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt die kurzfriste Reparatur von größeren 
Straßenschäden zwischen der B106 und Moidentin nach vorheriger Begehung. 
 
Im zweiten Schritt soll mit dem Straßenbauamt geklärt werden, ob und wann die Straße insge-
samt saniert wird (Deckensanierung).  
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:  9  
davon besetzte Mandate:    9  
davon Anwesende: 7  
Ja- Stimmen: 6  
Nein- Stimmen: -  
Stimmenthaltungen: 1  
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -  

 



 
 


